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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 

 
ü Termine Mai 2010 
ü Neuregelung der Abzugsfähigkeit von Kosten für eine sowohl betrieblich 

als auch privat veranlasste Reise 
ü AfA-Bemessungsgrundlage bei Einlage eines Wirtschaftsguts 
ü Aufteilung der Aufwendungen für ein von Ehegatten gemeinsam 

betrieblich genutztes häusliches Arbeitszimmer 
ü Keine sofortige Versteuerung der stillen Reserven bei Betriebsverlegung 

ins Ausland 
ü Regelmäßige Arbeitsstätte bei Leiharbeit und Outsourcing 
ü Übergangsregelung für Antragsveranlagungen gilt auch für ungestellte 

Anträge 
ü Studiengebühren sind keine außergewöhnliche Belastung 
ü Auch pauschal gezahlte Zuschläge zur Nachtarbeit können steuerfrei sein 
ü Finanzamt darf von einem Rechtsanwalt mandantenbezogene Unterlagen 

in neutralisierter Form verlangen 
ü Vorsteuerabzug bei Ausweis eines überhöhten Steuerbetrags nur in Höhe 

der gesetzlich geschuldeten Steuer 
ü Kündigungsfristen junger Arbeitnehmer teilweise verlängert 
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Termine Mai 2010 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.5.2010 14.5.2010 6.5.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.5.2010 14.5.2010 6.5.2010 

Gewerbesteuer 17.5.2010 20.5.2010 12.5.2010 

Grundsteuer 17.5.2010 20.5.2010 12.5.2010 

Sozialversicherung5 27.5.2010 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein-
gang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; 

bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalen-
dervierteljahr. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.5.2010) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftrag-
te erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitster-
min an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fällig-
keit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Neuregelung der Ab-
zugsfähigkeit von Kos-
ten für eine sowohl be-
trieblich als auch privat 
veranlasste Reise 

 

Reisekosten sind grundsätzlich aufteilbar. Soweit sie ganz überwiegend beruflich veran-
lasst sind, ist der Abzug in vollem Umfang als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
möglich. Ein privat veranlasster Teil von völlig untergeordneter Bedeutung ist zu vernach-
lässigen. Umgekehrt sind aus privaten Beweggründen entstandene Aufwendungen mit 
einem völlig untergeordneten betrieblichen Anteil in vollem Umfang den privaten Le-
benshaltungskosten zuzuordnen. Im Übrigen ist eine der Gewichtung entsprechende Auf-
teilung vorzunehmen, das gilt auch für die Fahrtkosten. 
Diese Beurteilung stellt eine Neuausrichtung und Abkehr von der bisher vertretenen Auf-
fassung des Bundesfinanzhofs dar. Für sogenannte gemischte Aufwendungen mit einer 
sowohl betrieblichen oder beruflichen Veranlassung auf der einen und einer privaten 
Veranlassung auf der anderen Seite galt bisher ein Abzugsverbot. Derartige Aufwendun-
gen waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, insgesamt der Privatsphäre zuzuordnen 
und nicht abzugsfähig. In allen noch nicht rechtskräftig veranlagten Fällen und für die 
Zukunft ist nunmehr eine Aufteilung vorzunehmen. 
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AfA-Bemessungsgrund-
lage bei Einlage eines 
Wirtschaftsguts 

 

Wird ein Wirtschaftsgut vom Privatvermögen in ein Betriebsvermögen eingelegt, muss die 
Bemessungsgrundlage für die danach vorzunehmenden Absetzungen für Abnutzungen 
ermittelt werden. Ausgangsgröße ist der Teilwert zum Zeitpunkt der Einlage. Dieser wird 
jedoch vermindert um die vor der Einlage bei Überschusseinkunftsarten bereits in An-
spruch genommenen planmäßigen und außerplanmäßigen Absetzungen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Aufteilung der Aufwen-
dungen für ein von 
Ehegatten gemeinsam 
betrieblich genutztes 
häusliches Arbeitszim-
mer 

 

Trotz umfangreicher Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer musste der Bundes-
finanzhof über einen bisher nicht entschiedenen Sachverhalt urteilen. Die Eheleute F 
und M waren jeweils zur Hälfte Gesellschafter einer GbR auf dem Gebiet der EDV. Im 
Streitjahr 1997 nutzten sie gemeinsam ein häusliches Arbeitszimmer zunächst in einer von 
ihnen gemieteten Wohnung, später in einem Einfamilienhaus, welches ihnen jeweils zur 
Hälfte gehörte. M war nur nebenberuflich für die GbR tätig, sodass F das jeweilige Ar-
beitszimmer zu 80 % nutzte. Das Gericht musste über die Zuordnung des Aufwandes 
zwischen den Eheleuten und über die für ein häusliches Arbeitszimmer bestehenden Ab-
zugsbeschränkungen befinden. Es entschied wie folgt: 
· Die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer im Einfamilienhaus (AfA, 

Schuldzinsen, Energiekosten) sind nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile, 
nicht nach den zeitlichen Nutzungsanteilen zuzuordnen. 

· Die auf das häusliche Arbeitszimmer in der angemieteten Wohnung entfallenden 
Mietzinsen bzw. Energiekosten unterliegen der hälftigen Zuordnung zwischen den 
Eheleuten. 

· F kann die auf sie entfallenden Aufwendungen unbegrenzt abziehen, da das jeweilige 
häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt ihrer gesamten betrieblichen und berufli-
chen Betätigung bildete. Wegen seines anderen Hauptberufs greift bei M die Abzugs-
begrenzung für ein häusliches Arbeitszimmer in Höhe von 1.250 €. Diesen Höchstbe-
trag kann er nur anteilig geltend machen. 

· Die beiden im Streitjahr nacheinander genutzten häuslichen Arbeitszimmer (Miet-
wohnung/Einfamilienhaus) sind als ein Objekt anzusehen. Es erfolgt keine Verdoppe-
lung des bei M abziehbaren Höchstbetrages. 

Hinweis: Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2007 sind die Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer nur noch abzugsfähig, wenn das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. In anderen Fällen ist 
kein Abzug - auch nicht beschränkt - mehr möglich. Allerdings wird dieses durch das 
Bundesverfassungsgericht überprüft werden. 

 

Keine sofortige Versteu-
erung der stillen Reser-
ven bei Betriebsverle-
gung ins Ausland 

 

Verlegte ein Unternehmer seinen Betrieb von Deutschland ins Ausland, wurde dieses trotz 
Fortführung des Betriebs bislang als fiktive Betriebsaufgabe behandelt. Der Unternehmer 
musste die im Betriebsvermögen gebildeten stillen Reserven aufdecken und sofort ver-
steuern. Grund dafür war, dass die zukünftigen Gewinne nicht mehr in Deutschland der 
Besteuerung unterlagen (so genannte „steuerliche Entstrickung“). 
Nunmehr nahm der Bundesfinanzhof den Fall eines selbstständigen Erfinders zum Anlass, 
seine Rechtsprechung aufzugeben. Dieser hatte seinen Wohnsitz 1995 nach Belgien ver-
legt und von dort sein Einzelunternehmen unverändert weitergeführt. Er wehrte sich er-
folgreich gegen den vom Finanzamt festgesetzten Betriebsaufgabegewinn. 
Das Gericht bemängelt, dass es im Streitjahr für die Annahme einer Betriebsaufgabe keine 
gesetzliche Grundlage gab. Die stillen Reserven, die in Deutschland bis zum Zeitpunkt der 
Betriebsverlegung gebildet wurden, unterliegen der deutschen Besteuerung, wenn der 
Unternehmer seinen Betrieb später im Ausland verkauft oder aufgibt. Trotz aller prakti-
schen Schwierigkeiten für den deutschen Fiskus, dieses zu kontrollieren, bestehe kein 
Bedürfnis für eine sofortige Besteuerung der stillen Reserven. Gegebenenfalls müsse der 
Gesetzgeber besondere Mitwirkungspflichten des Unternehmers für diese Fälle statuieren. 
Hinweis: Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2006 hat der deutsche Gesetzgeber 
eine Regelung erlassen, die solche Entstrickungsfälle zu Gunsten des deutschen Fiskus 
lösen soll. Diese Regelung könnte gegen die europäische Niederlassungsfreiheit versto-
ßen. 
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Regelmäßige Arbeits-
stätte bei Leiharbeit und 
Outsourcing 

 

Die betriebliche Einrichtung eines Kunden des Arbeitgebers ist keine regelmäßige Ar-
beitsstätte des Arbeitnehmers, auch wenn er bei dem Kunden längerfristig eingesetzt wird. 
Diese Konstellation ergibt sich insbesondere bei Leiharbeit und Outsourcing. 
Dafür gilt künftig Folgendes: 
Betriebliche Einrichtungen von Kunden des Arbeitgebers sind keine regelmäßigen Ar-
beitsstätten seiner Arbeitnehmer, unabhängig von der Dauer der dortigen Tätigkeit. 
Etwas anderes gilt, wenn der Arbeitnehmer von seinem Verleiher für die gesamte Dauer 
seiner Tätigkeit für den Verleiher dem Entleiher zur Arbeit in dessen betrieblicher Einrich-
tung überlassen oder mit dem Ziel der späteren Anstellung beim Entleiher eingestellt wird. 
Hier liegt keine Auswärtstätigkeit in Form der Tätigkeit an typischerweise ständig wech-
selnden Tätigkeitsstätten vor. Denn der Arbeitnehmer muss nicht damit rechnen, im Rah-
men dieses Arbeitsverhältnisses an wechselnden Tätigkeitsstätten eingesetzt zu werden. 
Vielmehr wird er in diesem Fall dauerhaft an einer regelmäßigen (außerbetrieblichen) 
Arbeitsstätte tätig. 
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

 

Übergangsregelung für 
Antragsveranlagungen 
gilt auch für ungestellte 
Anträge 

 

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2008 wurde die bisherige Zweijahresfrist für sogenann-
te Antragsveranlagungen aufgehoben. Bis dahin konnten Anträge auf Durchführung einer 
Einkommensteuerveranlagung nur bis zum Ablauf des zweiten auf den Veranlagungszeit-
raum folgenden Kalenderjahres gestellt werden. Nach den Anwendungsvorschriften zu 
dieser Neuregelung sollte die Änderung erstmals für Veranlagungszeiträume ab 2005 
gelten. 
Die Finanzverwaltung war bisher davon ausgegangen, dass Anträge auf Veranlagungen 
für Zeiträume vor 2005 bis zum 28. Dezember 2007 (Datum der Verkündung des 
JStG 2008) hätten gestellt werden müssen. Dem ist jedoch nicht so. Auch wenn ein sol-
cher Antrag nicht gestellt wurde, können rückwirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2003 
noch Steuererklärungen eingereicht werden. 
Zu berücksichtigen sind hier jedoch die allgemeinen Verjährungsfristen. Die Festsetzungs-
frist beträgt bei der Einkommensteuer vier Jahre. Für die Antragsveranlagungen gilt, wie 
für Pflichtveranlagungen, eine dreijährige Anlaufhemmung. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Studiengebühren sind 
keine außergewöhnli-
che Belastung 

 

Eltern machten 2004 die für ihren Sohn an eine private Hochschule gezahlten Studienge-
bühren in Höhe von 7.080 € als außergewöhnliche Belastung geltend. Das Finanzamt 
lehnte dies ab und gewährte lediglich den Sonderbedarfsfreibetrag von 924 €. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Studiengebühren für den Besuch einer Hochschule 
sind nicht als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig. Das Abzugsverbot sei auch ver-
fassungsrechtlich nicht bedenklich. 

 

Auch pauschal gezahlte 
Zuschläge zur Nachtar-
beit können steuerfrei 
sein 

 

Neben dem Grundlohn gezahlte Zuschläge sind nur dann einkommensteuerfrei, wenn sie 
für tatsächlich geleistete Sonn-, Feiertags- oder Nachtarbeit geleistet werden. Außerdem 
müssen die geleisteten Stunden durch Einzelaufstellungen nachgewiesen werden. 
In bestimmten Fällen ist aber auch eine steuerfreie Zahlung pauschaler Zuschläge mög-
lich, wie der Bundesfinanzhof entschieden hat. Werden die Arbeitsleistungen fast aus-
schließlich zur Nachtzeit erbracht und werden die Zuschläge so bemessen, dass sie unter 
Einbeziehung von Urlaub und Fehlzeiten auf das Jahr bezogen die Voraussetzungen der 
Steuerfreiheit erfüllen, dann sind die Zuschläge auch ohne Einzelnachweis steuerfrei. 

 

Finanzamt darf von ei-
nem Rechtsanwalt man-
dantenbezogene Unter-
lagen in neutralisierter 
Form verlangen 

 

Ein Rechtsanwalt kann die Vorlage von mandantenbezogenen Unterlagen anlässlich einer 
ihn persönlich betreffenden Außenprüfung nicht verweigern, und zwar auch nicht auf-
grund seiner gesetzlichen Pflicht zur Wahrung des Berufsgeheimnisses. 
Die gesetzlichen Auskunfts- und Vorlageverweigerungsrechte bestehen auch bei einer 
Außenprüfung. Das Finanzamt kann allerdings mandantenbezogene Unterlagen in neutra-
lisierter Form verlangen, wenn dies für die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen erfor-
derlich ist. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Vorsteuerabzug bei 
Ausweis eines überhöh-
ten Steuerbetrags nur in 
Höhe der gesetzlich ge-
schuldeten Steuer 

 

Weist ein Unternehmer in einer Rechnung einen falschen Umsatzsteuerbetrag aus, kann 
der Leistungsempfänger die Vorsteuer in Höhe des richtigen Betrags abziehen. Die Höhe 
des Abzugsbetrags darf allerdings den in der Rechnung ausgewiesenen Steuerbetrag nicht 
übersteigen. 
Beispiel: 
Großhändler G weist in der Rechnung über 1.000 € an den Einzelhändler E 190 € Umsatz-
steuer aus, obwohl die Lieferung dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegt. 
E kann nur 70 € Vorsteuern abziehen. 
Abwandlung: 
G weist nur 70 € Umsatzsteuer aus, obwohl der Umsatz dem Regelsteuersatz unterliegt. 
E kann nur 70 € Vorsteuern abziehen. Erst wenn G eine berichtigte Rechnung ausstellt, 
kann E den Differenzbetrag in dem Voranmeldungszeitraum abziehen, in dem er die be-
richtigte Rechnung erhält. 
Ist die Leistung des G nicht steuerbar oder steuerfrei, steht E überhaupt kein Vorsteuerab-
zug zu. 
(Quelle: Bundesfinanzhof) 

 

Kündigungsfristen jun-
ger Arbeitnehmer teil-
weise verlängert 

 

Bei der Berechnung arbeitsrechtlicher Kündigungsfristen sind auch Beschäftigungszeiten 
vor Vollendung des 25. Lebensjahres zu berücksichtigen. Dies hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) entschieden. Eine Vorschrift, die anderes besagt, verstößt gegen das 
allgemeine im Europarecht verankerte und in den Richtlinien des Rates der EG konkreti-
sierte Verbot der Altersdiskriminierung. 
Das deutsche Recht sieht bisher eine weniger günstige Behandlung für Arbeitnehmer vor, 
die ihre Beschäftigung bei dem Arbeitgeber vor Vollendung des 25. Lebensjahres aufge-
nommen haben und behandelt somit Personen, die die gleiche Betriebszugehörigkeitsdau-
er aufweisen, unterschiedlich, je nachdem, in welchem Alter sie in den Betrieb eingetreten 
sind. Selbst wenn der Gesetzgeber der Meinung sei, dass es jüngeren Arbeitnehmern 
regelmäßig leichter falle und schneller gelinge, auf den Verlust ihres Arbeitsplatzes zu 
reagieren, dass dem Arbeitgeber eine größere personalwirtschaftliche Flexibilität ver-
schafft werden sollte, indem seine Belastung im Zusammenhang mit der Entlassung jünge-
rer Arbeitnehmer verringert wird und dass kürzere Kündigungsfristen die Einstellung 
jüngerer Arbeitnehmer erleichtern, handelt es sich nach der Entscheidung des EuGH um 
eine insgesamt unangemessene Maßnahme des Gesetzgebers. Eine solche Regelung ver-
zögere nämlich die Verlängerung der Kündigungsfrist für einen Arbeitnehmer, der vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres in den Betrieb eingetreten ist, selbst dann, wenn er bei 
seiner Entlassung eine lange Betriebszugehörigkeit aufweist. Damit werden diejenigen 
benachteiligt, die schon in jungen Jahren einen Beruf aufnehmen. 
Da die entsprechende nationale Vorschrift auch nicht europarechtskonform ausgelegt 
werden kann, weil sie eindeutig ist, obliegt es nach der Entscheidung des EuGH den nati-
onalen Gerichten, die Vorschrift unangewendet zu lassen, ohne dass sie verpflichtet wä-
ren, zuvor den EuGH um eine Vorabentscheidung zu ersuchen. 

 


